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§ 8b SchPflG
 SchPflG - Schulpflichtgesetz 1985

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.08.2024

Schulp-ichtige Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die keine Volksschule, Mittelschule, Polytechnische

Schule, Unterstufe einer allgemein bildenden höheren Schule oder einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe

gemäß § 8a besuchen, haben ihre allgemeine Schulp-icht in einer der Behinderung entsprechenden Sonderschule

oder Sonderschulklasse zu erfüllen. Abschnitt C bleibt davon unberührt.

In Kraft seit 01.09.2019 bis 31.12.9999
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